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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem gegen Missbrauch 
von Hostingdiensten für terroristische 
Zwecke vorgegangen wird. Das 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts 
sollte verbessert werden, indem die 
Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen zur 
Gewährleistung der freien 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Freiheit und Pluralität der Medien, der 
unternehmerischen Freiheit und des 
Rechts auf Privatsphäre und des Schutzes 
personenbezogener Daten, erhöht werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Regulierung von Anbietern 
von Hosting-Diensten kann die Strategien 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Terrorismus nur ergänzen, bei denen der 
Schwerpunkt auf Offline-Maßnahmen 
wie Investitionen in die Sozialarbeit, 
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Deradikalisierungsinitiativen und die 
Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinschaften gelegt werden muss, 
damit eine Radikalisierung in der 
Gesellschaft auf Dauer verhindert wird.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. 
Außerordentlich besorgniserregend ist der 
Missbrauch von Hostingdiensten durch 
terroristische Vereinigungen und ihre 
Unterstützer mit dem Ziel, terroristische 
Online-Inhalte zu verbreiten und so ihre 
Botschaften weiterzutragen, Menschen zu 
radikalisieren, zu desinformieren und 
anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
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die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 
Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen.

die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und im 
Verhältnis zu den mit ihrem 
Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und den zuständigen Behörden dabei zu 
helfen, gegen terroristische Straftaten 
vorzugehen, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste begangen wurden, und dabei die 
grundlegende Bedeutung der freien 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 
aufbauen, die durch die Empfehlung 
(EU) 2018/334 der Kommission7 verstärkt 
wurden, und entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die Maßnahmen 
zur Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen verbessert 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dringend notwendige 
Schutzvorkehrungen einzurichten, um 
Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der 
Grundrechte zu gewährleisten. Dieser 
Rechtsrahmen soll auf den freiwilligen 
Bemühungen aufbauen, die durch die 
Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
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Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte im Einklang mit dem in Richtlinie 
2000/31/EG festgelegten horizontalen 
Rahmen zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die Erkennung und 
Entfernung von zu terroristischen 
Handlungen anstiftenden Inhalten zu 
verbessern.

__________________ __________________
7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige 
Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dieser Verordnung ergriffen hat, darunter 
auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser 
Bestimmung vorgesehenen 
Haftungsausschluss nicht in Anspruch 
nehmen kann. Diese Verordnung berührt 
nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

(5) In dieser Verordnung sollten 
konkrete Pflichten für 
Hostingdiensteanbieter festgelegt werden, 
die terroristischen Inhalten ausgesetzt 
sind. Diese Verordnung sollte die 
Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG8 
unberührt lassen. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen der 
Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

__________________ __________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
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Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Bekämpfung der Nutzung von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die Rechtsstaatlichkeit und die 
durch die Rechtsordnung der Union 
geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit bei und 
enthält gleichzeitig angemessene und 
solide Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 

(7) Diese Verordnung zielt darauf ab, 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
beizutragen und enthält gleichzeitig 
angemessene und solide Vorkehrungen 
zum Schutz der betreffenden Grundrechte. 
Dazu gehören das Recht auf Achtung des 
Privatlebens und auf den Schutz 
personenbezogener Daten, das Recht auf 
wirksamen Rechtsbehelf, das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
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Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, dem Recht auf 
Privatsphäre und dem Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten sowie der 
Pressefreiheit und der Pluralität der 
Medien, welche die wesentlichen 
Grundlagen einer pluralistischen, 
demokratischen Gesellschaft darstellen 
und zu den grundlegenden Werte der 
Union gehören, Rechnung zu tragen ist. 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
terroristische Online-Inhalte zu 
entfernen, sollten eine Einflussnahme auf 
die Meinungs- und Informationsfreiheit 
vermeiden und streng zielgerichtet, 
notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sein, damit sie einen 
Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus 
leisten können, einschließlich der 
Ermittlung und Strafverfolgung 
terroristischer Straftaten, ohne dadurch die 
freie Meinungsäußerung, sowie das Recht 
auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Diese Verordnung sollte nicht die 
Pflicht der Mitgliedstaaten berühren, die 
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Grundrechte und die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze zu achten, wie sie in 
Artikel 6 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt sind. 
Diese Grundrechte schließen die 
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, 
Informationen und Ideen ohne 
behördliche Einmischung zu empfangen 
und weiterzugeben. Sämtliche 
Einschränkungen der Ausübung dieser 
Grundrechte im Rahmen dieser 
Verordnung sollten gesetzlich festgelegt 
und in einer demokratischen Gesellschaft 
erforderlich sein, um die Ziele dieser 
Verordnung zu erreichen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Diese Verordnung sollte mit den 
Grundrechten in Einklang stehen und 
den mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs anerkannten Grundsätzen 
genügen. Insbesondere kam der 
Europäische Gerichtshof in seinem Urteil 
vom 24. November 2011 zu dem Schluss, 
dass das Unionsrecht, und insbesondere 
die Richtlinie 2000/31/EG1a und die 
anwendbaren Grundrechte der 
Anordnung an einen Anbieter von 
Internetzugangsdiensten entgegenstehen, 
ein System der Filterung aller seine 
Dienste durchlaufenden elektronischen 
Kommunikationen, das unterschiedslos 
auf alle seine Kunden anwendbar ist, 
präventiv, auf ausschließlich seine 
eigenen Kosten und zeitlich unbegrenzt

einzurichten.
__________________
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1a Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“).

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten.

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere das Recht von 
Hostingdienste- und Inhalteanbietern, 
über alle verfügbaren Rechtsmittel 
informiert zu werden, sowie die 
Möglichkeit für Inhalteanbieter, die 
Ergebnisse der vom 
Hostingdiensteanbieter ergriffen 
Maßnahmen anzufechten und über 
wirksame Rechtsbehelfe informiert zu 
werden. Zudem haben Hostingdienste- 
und Inhalteanbieter das Recht, 
Entfernungsanordnungen oder Sanktionen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt oder die die Sanktion verhängt 
haben, oder vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, in dem der Hostingdienste- 
oder Inhalteanbieter oder sein Vertreter 
niedergelassen ist, anzufechten.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, 
um die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten 
oder für die Beteiligung an Handlungen 
einer terroristischen Vereinigung werben. 
Bei solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständige Behörde ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte einzuschränken, sollte in dieser 
Verordnung im Einklang mit der 
Definition terroristischer Straftatbestände 
in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ definiert 
werden. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
besonders schädliche terroristische Online-
Propaganda zu bekämpfen, sollten in der 
Definition Materialien und Informationen 
erfasst werden, die vorsätzlich zur 
Begehung terroristischer Straftaten 
anstiften oder diese befürworten, oder 
vorsätzlich Anweisungen zur Herstellung 
oder zum Gebrauch von Sprengstoffen, 
Feuer- oder sonstigen Waffen oder 
schädlichen oder gefährlichen Stoffen 
erteilen, mit dem Ziel, solche Straftaten zu 
begehen, in Kenntnis der Tatsache, dass 
die vermittelten Fähigkeiten für diesen 
Zweck eingesetzt werden sollen, oder für 
die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung eingesetzt 
werden. Bei solchen Informationen kann es 
sich um Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen 
und Videos handeln. Bei der Beurteilung, 
ob es sich bei Inhalten um terroristische 
Inhalte im Sinne dieser Verordnung 
handelt, sollten die zuständigen Behörden 
und die Hostingdiensteanbieter Faktoren 
wie Art und Wortlaut der Aussagen, den 
Kontext, in dem die Aussagen getroffen 
wurden, ihre Vorsätzlichkeit und ihr 
Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass der Inhalt von einer in 
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Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

der EU-Liste aufgeführten terroristischen 
Vereinigung oder Person hergestellt wurde, 
ihr zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungszwecke, zum Zweck der 
Gegennarrative, für Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten streng geschützt werden. Wenn die 
Veröffentlichung des verbreiteten 
Materials der redaktionellen 
Verantwortung des 
Hostingdiensteanbieters unterliegt, sollte 
bei Entscheidungen über die Entfernung 
solcher Inhalte den journalistischen 
Standards, die in dem Unionsrecht 
entsprechenden Presse- und 
Medienvorschriften festgelegt sind, sowie 
dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
und der Freiheit der Medien und ihrer 
Pluralität gemäß Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte Rechnung getragen 
werden. Ferner sollte die Formulierung 
radikaler, polemischer oder kontroverser 
Ansichten zu sensiblen politischen Fragen 
in der öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden. 
Das Recht auf derartige Formulierungen 
kann vor dem Gericht des Mitgliedstaats, 
in dem der Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder sein 
gesetzlicher Vertreter nach dieser 
Verordnung ansässig oder niedergelassen 
ist, sowie vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, in dem der Inhalteanbieter 
niedergelassen ist, geltend gemacht 
werden.

__________________ __________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung in dem Umfang, der die 
Ermittlung und Entfernung spezifischer, 
unter diese Verordnung fallender Inhalte 
ermöglicht, für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit direkt zur 
Verfügung stellen. Die 
Begriffsbestimmung für 
Hostingdiensteanbieter weicht daher von 
der in der Richtlinie 2000/31/EG 
verwendeten Begriffsbestimmung ab und 
ist enger auszulegen als diese. Beispiele 
für solche Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen öffentlich zur 
Verfügung stellen und die Verbreitung der 
Inhalte beschleunigen. Anbieter von 
Diensten wie etwa Online-Enzyklopädien, 
Bildungs- und Forschungsverzeichnissen 
sowie Entwicklungsplattformen für frei 
zugängliche Software, Anbieter von 
Cloud-Infrastrukturdiensten sowie Cloud-
Anbieter (einschließlich Cloud-Dienste 
zwischen Unternehmen) sollten im Sinne 
dieser Verordnung nicht als 
Hostingdiensteanbieter gelten. Anbieter 
reiner Durchleitungsdienste und andere 
elektronische Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
sowie Anbieter von Cachingdiensten sind 
vom Anwendungsbereich ausgeschlossen, 
ebenso andere Dienstleistungen, die auf 
anderen Ebenen der Internet-
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Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Infrastruktur erbracht werden, wie 
Register oder Registrierungsstellen, DNS 
(Domain-Namen-Systeme) oder 
verwandte Dienstleistungen, wie 
Zahlungsdienste oder DDoS-
Schutzdienstleister (DDoS = Distributed 
Denial of Service). Die Verordnung sollte 
auch für Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten 
sollten nicht auf eine allgemeine 

(12) Hostingdiensteanbieter, die 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
sollten bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste 
einzuschränken. Diese Sorgfaltspflichten 
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Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu 
den Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass 
die Hostingdiensteanbieter bei der 
Anwendung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die von ihnen gespeicherten 
Inhalte insbesondere bei der Umsetzung 
ihrer eigenen Nutzungsbedingungen mit 
der gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig 
und ohne Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

sollten weder auf eine allgemeine 
Verpflichtung der Hostingdiensteanbieter 
zur Überwachung der von ihnen 
gespeicherten Informationen noch auf 
eine allgemeine Verpflichtung zur aktiven 
Suche nach Fakten oder Umständen, die 
auf illegale Aktivitäten hindeuten, 
hinauslaufen. Zu den Sorgfaltspflichten 
sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen transparent, mit der 
gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der Freiheit 
und der Pluralität der Medien erfolgen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese 
Bestimmung den Hostingdiensteanbietern 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte es freistehen, eine 
einzelne zuständige Behörde mit dieser 
Aufgabe zu betrauen, sofern ihre 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
dies zulassen, wobei sie sowohl Nutzern 
als auch Diensteanbietern gleichzeitig 
Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit 
gewährleisten. Ist die für die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen benannte 
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die Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, 
dass die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Behörde eine Verwaltungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde, so sollte der 
Mitgliedstaat eine wirksame und 
unabhängige Überprüfung der von den 
zuständigen Behörden in seinem 
Mitgliedstaat erlassenen 
Entfernungsanordnungen vorsehen. Mit 
dieser Überprüfung stünde ein 
Mechanismus zur Verfügung, anhand 
dessen einzelne Entfernungsanordnungen 
von Amts wegen (mangels eines Antrags 
auf Überprüfung) bewertet und 
fehlerhafte Entscheidungen korrigiert 
werden könnten. Dieser 
Überprüfungsmechanismus ergänzt die 
Möglichkeiten für Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Rechtsmittel gegen an sie 
gerichtete oder sie betreffende 
Entfernungsanordnungen einzulegen. 
Diese Bestimmung erlegt den 
Hostingdiensteanbietern die Verpflichtung 
auf, dafür zu sorgen, dass die in der 
Entfernungsanordnung genannten 
terroristischen Inhalte innerhalb der von 
der zuständigen Behörde festgelegten 
Frist entfernt werden oder der Zugang 
dazu gesperrt wird. Die zuständige 
Behörde sollte dem 
Hostingdiensteanbieter unter 
Berücksichtigung des Umfangs und der 
früheren Beeinflussung eines 
Hostingdiensteanbieters durch 
terroristische Inhalte in der 
Entfernungsanordnung eine festgelegte 
Frist einräumen, die acht Stunden nicht 
unterschreiten darf. Unbeschadet der 
Anforderung, gemäß Artikel 7 dieser 
Verordnung, Daten aufzubewahren, 
obliegt es den Hostingdiensteanbietern, zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
oder Nutzern in der Union sperren.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Entfernungsanordnung sollte 
eine Klassifizierung des betreffenden 
Inhalts als terroristischer Inhalt sowie 
ausreichende Informationen zur 
Fundstelle des Inhalts enthalten – es 
sollten die URL-Adresse sowie weitere 
Angaben zur Verfügung gestellt werden, 
zum Beispiel – falls möglich – ein 
Screenshot des betreffenden Inhalts. Die 
zuständige Behörde sollte zudem eine 
zusätzliche Begründung einreichen, 
warum der Inhalt als terroristischer 
Inhalt eingestuft wird. Die eingereichten 
Gründe müssen keine sensiblen 
Informationen enthalten, die 
Ermittlungen gefährden könnten. Die 
Begründung sollte es allerdings den 
Hostingdiensteanbietern und letztendlich 
auch den Inhalteanbietern ermöglichen, 
ihr Recht auf Rechtsbehelf wirksam 
wahrzunehmen. 

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, 
gestatten (z. B. über ein gesichertes E-
Mail-System und Plattformen oder sonstige 
gesicherte Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die die 
Echtheit der Anordnung, einschließlich 
der Richtigkeit des Datums und der Zeit 
der Absendung und des Eingangs der 
Anordnung, ohne übermäßige finanzielle 
oder anderweitige Belastungen für den 
Diensteanbieter nachweisen (z. B. über 
ein gesichertes E-Mail-System und 
Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
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insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

_________________ _________________
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um die 
Hostingdiensteanbieter auf die konkreten 
Inhalte ihrer Dienste aufmerksam zu 
machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf Informationen 
aufmerksam gemacht werden, die als 
terroristische Inhalte angesehen werden 
können und deren Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 
Es ist wichtig, dass Hostingdiensteanbieter 
solche Meldungen vorrangig prüfen und 
rasch Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um die 
Hostingdiensteanbieter auf die konkreten 
Inhalte ihrer Dienste aufmerksam zu 
machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf Informationen 
aufmerksam gemacht werden, die als 
terroristische Inhalte angesehen werden 
können und deren Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/794 freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein, 
sofern die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der 
Hostingdiensteanbieter niedergelassen ist, 
nach einer Meldung unverzüglich 
überprüft, ob es sich bei dem von der 
Meldung betroffenen Inhalt um einen 
terroristischen Inhalt handelt, und 
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Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

gegebenenfalls eine 
Entfernungsanordnung durchsetzt. Es ist 
wichtig, dass die zuständigen Behörden 
oder Europol eine eingehende 
Beurteilung vorlegen und die 
Hostingdiensteanbieter rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der von der 
Meldung betroffene Inhalt entfernt wird 
oder nicht, bleibt beim 
Hostingdiensteanbieter, es sei denn, es 
erfolgt anschließend eine 
Entfernungsanordnung Das in der 
Verordnung (EU) 2016/79413 festgelegte 
Mandat von Europol bleibt von der 
Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte erforderlich sind, 
sind verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen, einschließlich 
automatisierter Verfahren in bestimmten 
Fällen, ein wesentliches Element bei der 
Bekämpfung terroristischer Online-

(16) Angesichts der Komplexität der 
wirksamen Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte in großem Umfang 
und der möglichen Auswirkungen auf die 
Grundrechte, sollten die 
Hostingdiensteanbieter je nach Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte 
verhältnismäßige spezifische Maßnahmen 
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Inhalte. Im Hinblick auf die Verringerung 
der Zugänglichkeit terroristischer Inhalte in 
ihren Diensten sollten die 
Hostingdiensteanbieter prüfen, ob es in 
Abhängigkeit von Risiko und Ausmaß der 
möglichen Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser 
Prüfung ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis 
auf eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

ergreifen. Diese verbindlichen 
Maßnahmen sollten nicht den Einsatz von 
Inhaltsfiltern oder anderen Maßnahmen 
umfassen, die eine systematische 
Überwachung des Nutzerverhaltens 
beinhalten. Zu den besonderen 
Maßnahmen könnten beispielsweise 
Systeme gehören, die es den Nutzern 
ermöglichen, potenzielle terroristische 
Inhalte zu melden, oder die Moderation 
von Peer-to-Peer-Inhalten. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, spezifische Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
begründeten, geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen spezifischen 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Diese Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Dies gilt unbeschadet 
etwaiger zusätzlicher freiwilliger 
Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ergriffen hat.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 

(17) Bei der Durchführung spezifischer 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – sowie das Recht auf 
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zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über 
die Verwendung automatisierter 
Verfahren, unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

Privatsphäre und das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten gewahrt 
bleiben. Zusätzlich zu den gesetzlich 
festgelegten Anforderungen, einschließlich 
der Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Jede 
Entscheidung über die Anwendung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
terroristischer Inhalte, auch freiwilliger 
Maßnahmen, unabhängig davon, ob sie 
vom Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden. Auf jeden 
Fall sollten die Hostingdiensteanbieter 
eine Grundrechtsprüfung für alle 
freiwilligen Maßnahmen durchführen, 
die sie anwenden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den 
Missbrauch ihrer Dienste zu verhindern, 
sollten die zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
spezifische Maßnahmen ergreifen, um ihre 
Dienste vor Missbrauch zu schützen, 
sollten die zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über alle gegebenenfalls 
ergriffenen spezifischen Maßnahmen 
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könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 
entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die spezifischen 
proaktiven Maßnahmen Bericht erstatten, 
damit die zuständige Behörde beurteilen 
kann, ob die Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Bericht zu erstatten. Der Diensteanbieter 
sollte über die spezifischen Maßnahmen 
Bericht erstatten, damit die zuständige 
Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen notwendig, wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob die 
spezifischen Maßnahmen auf 
menschlicher Aufsicht und Überprüfung 
basieren. Bei der Bewertung der 
Wirksamkeit, Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union) sowie der Vorkehrungen für 
den Schutz der freien Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit und der Anzahl 
der Fälle von Beschränkungen legaler 
Inhalte.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 

entfällt
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die erforderlichen proaktiven 
Maßnahmen aufnehmen. Falls 
erforderlich, sollte die zuständige Behörde 
geeignete, wirksame und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass die getroffenen Maßnahmen den 
Risiken nicht hinreichend gerecht 
werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht 
zur Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor 
der Annahme solcher Entscheidungen 
sollte die zuständige Behörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen 
und eine angemessene Begründung 
liefern.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Ein Hostingdiensteanbieter sollte 
die zuständige Behörde jederzeit ersuchen 
können, eine Aufforderung nach Artikel 6 
Absatz 2 zu überprüfen oder 
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gegebenenfalls zu widerrufen. Die 
zuständige Behörde sollte innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Eingang des 
Ersuchens des Hostingdiensteanbieters 
eine mit Gründen versehene 
Entscheidung vorlegen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren. Es ist notwendig, 
die Aufbewahrungspflicht auf damit 
zusammenhängende Daten auszudehnen, 
soweit solche Daten andernfalls infolge der 
Entfernung des betreffenden Inhalts 
verloren gehen würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, und 
„Zugangsdaten“ umfassen, darunter das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren und, falls es sich 
um personenbezogene Daten handelt, 
ausreichend zu schützen. Es ist 
notwendig, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, soweit solche Daten 
andernfalls infolge der Entfernung des 
betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, und 
„Zugangsdaten“ umfassen, darunter das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Im Hinblick auf terroristische (24) Im Hinblick auf terroristische 
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Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und 
das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über ihre Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte veröffentlichen.

Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und 
das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Die 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, sollten jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über ihre Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte veröffentlichen, auch über 
freiwillige Maßnahmen sowie über die 
Zahl der umstrittenen Entfernungen. 
Hostingdiensteanbieter sollten nicht 
verpflichtet werden, Quellcodes als Teil 
ihrer Transparenzberichte offenzulegen. 
Auch die zuständigen Behörden sollten 
jährliche Transparenzberichte mit 
aussagekräftigen Informationen über die 
Anzahl der ausgestellten 
Entfernungsanordnungen, aller 
Entfernungen sowie der ermittelten, 
erkannten und letztendlich entfernten 
terroristischen Inhalte und der 
umstrittenen Entfernungen 
veröffentlichen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Inhalteanbieter, deren Inhalte 
entfernt wurden, sollten das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf gemäß 
Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
haben. Einige Hostingdiensteanbieter 
nutzen bereits automatisierte Tools, um 
illegale Inhalte von ihren Plattformen zu 
entfernen. Solche Technologien sind 
nicht in der Lage, terroristische Inhalte 
von legalen Inhalten zu unterscheiden, 
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wie beispielsweise Inhalte, die zu 
Bildungs-, Journalisten- oder 
Forschungszwecken verbreitet werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in voller 
Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden. Die 
Anforderung, dass Hostingdiensteanbieter 
irrtümlich entfernte Inhalte reaktivieren 
müssen, lässt die Möglichkeit unberührt, 
dass die Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 
Gründen durchsetzen können.

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in voller 
Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden, was 
auch Informationen über sämtliche 
Möglichkeiten wirksamer Rechtsbehelfe – 
wie etwa Rechtsmittel – einschließen 
sollte. Auch sollte Inhalteanbietern das 
Recht eingeräumt werden, eine 
Beschwerde direkt an die zuständige 
Behörde in ihrem Mitgliedstaat zu 
richten, wenn eine Einigung mit dem 
Hostingdiensteanbieter nicht 
herbeigeführt werden kann. Die 
Anforderung, dass Hostingdiensteanbieter 
irrtümlich entfernte Inhalte reaktivieren 
müssen, lässt die Möglichkeit unberührt, 
dass die Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 
Gründen durchsetzen können.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Wirksame Rechtsbehelfe nach (26) Wirksame Rechtsbehelfe nach 
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Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem Inhaltsanbieter 
aussagekräftige Informationen zur 
Verfügung stellen, die dem Inhalteanbieter 
die Anfechtung der Entscheidung 
ermöglichen. Dies erfordert jedoch nicht 
notwendigerweise eine Benachrichtigung 
des Inhalteanbieters. Je nach den 
Umständen können Hostingdiensteanbieter 
Inhalte, die als terroristische Inhalte gelten, 
durch eine Nachricht ersetzen, dass sie im 
Einklang mit dieser Verordnung entfernt 
oder gesperrt wurden. Auf Anfrage sollten 
weitere Informationen über die Gründe und 
die Möglichkeiten des Inhalteanbieters zur 
Anfechtung der Entscheidung erteilt 
werden. Sind die zuständigen Behörden der 
Auffassung, dass es aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, auch im Rahmen 
einer Ermittlung, als unangemessen oder 
kontraproduktiv anzusehen ist, den 
Inhalteanbieter unmittelbar von der 
Entfernung oder Sperrung der Inhalte in 
Kenntnis zu setzen, sollten sie den 
Hostingdiensteanbieter hierüber 
informieren.

Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem Inhaltsanbieter 
aussagekräftige Informationen zur 
Verfügung stellen, die dem Inhalteanbieter 
die Anfechtung der Entscheidung 
ermöglichen. Je nach den Umständen 
können Hostingdiensteanbieter Inhalte, die 
als terroristische Inhalte gelten, durch eine 
Nachricht ersetzen, dass sie im Einklang 
mit dieser Verordnung entfernt oder 
gesperrt wurden. Es sollten weitere 
Informationen über die Gründe und die 
Möglichkeiten des Inhalteanbieters zur 
Anfechtung der Entscheidung erteilt 
werden. Sind die zuständigen Behörden der 
Auffassung, dass es aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, auch im Rahmen 
einer Ermittlung, als kontraproduktiv 
anzusehen ist, den Inhalteanbieter 
unmittelbar von der Entfernung oder 
Sperrung der Inhalte in Kenntnis zu setzen, 
sollten sie den Hostingdiensteanbieter 
hierüber informieren.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
dass die zuständige Behörde in dem für die 
Verhängung der Sanktionen zuständigen 
Mitgliedstaat umfassend über die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen und 
Meldungen sowie den anschließenden 
Austausch zwischen dem 
Hostingdiensteanbieter und der jeweils 

(29) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
dass die zuständige Behörde in dem für die 
Verhängung der Sanktionen zuständigen 
Mitgliedstaat umfassend über die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen und 
Meldungen sowie den anschließenden 
Austausch zwischen dem 
Hostingdiensteanbieter und der jeweils 
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zuständigen Behörde informiert ist. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
geeignete Kommunikationskanäle oder -
mechanismen vorsehen, die die 
rechtzeitige Übermittlung der relevanten 
Informationen ermöglichen.

zuständigen Behörde informiert ist. Zu 
diesem Zweck sehen die Mitgliedstaaten 
geeignete Kommunikationskanäle oder -
mechanismen vor, die die rechtzeitige 
Übermittlung der relevanten Informationen 
ermöglichen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Sowohl die Hostingdiensteanbieter 
als auch die Mitgliedstaaten sollten 
Kontaktstellen einrichten, um die rasche 
Bearbeitung von Entfernungsanordnungen 
und Meldungen zu erleichtern. Im 
Gegensatz zum gesetzlichen Vertreter dient 
die Kontaktstelle operativen Zwecken. Die 
Kontaktstelle des Hostingdiensteanbieters 
sollte in einer speziellen Einrichtung 
bestehen, die die elektronische 
Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ermöglicht, sowie technisch und personell 
so ausgestattet sein, dass eine zügige 
Bearbeitung möglich ist. Die Kontaktstelle 
des Hostingdiensteanbieters muss sich 
nicht in der Union befinden; es steht dem 
Hostingdiensteanbieter frei, eine 
bestehende Kontaktstelle zu benennen, 
sofern diese Kontaktstelle in der Lage ist, 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Aufgaben zu erfüllen. Um zu 
gewährleisten, dass terroristische Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Eingang der 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
gesperrt werden, sollten die 
Hostingdiensteanbieter sicherstellen, dass 
die Kontaktstelle ständig rund um die Uhr 
erreichbar ist. In den Informationen über 
die Kontaktstelle sollte die Sprache 
angegeben werden, in der die Kontaktstelle 
angeschrieben werden kann. Um die 
Kommunikation zwischen den 
Hostingdiensteanbietern und den 

(33) Sowohl die Hostingdiensteanbieter 
als auch die Mitgliedstaaten sollten 
Kontaktstellen einrichten, um die rasche 
Bearbeitung von Entfernungsanordnungen 
und Meldungen zu erleichtern. Im 
Gegensatz zum gesetzlichen Vertreter dient 
die Kontaktstelle operativen Zwecken. Die 
Kontaktstelle des Hostingdiensteanbieters 
sollte in einer speziellen Einrichtung 
bestehen, die die elektronische 
Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ermöglicht, sowie technisch und personell 
so ausgestattet sein, dass eine zügige 
Bearbeitung möglich ist. Die Kontaktstelle 
des Hostingdiensteanbieters muss sich 
nicht in der Union befinden; es steht dem 
Hostingdiensteanbieter frei, eine 
bestehende Kontaktstelle zu benennen, 
sofern diese Kontaktstelle in der Lage ist, 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Aufgaben zu erfüllen. Um zu 
gewährleisten, dass terroristische Inhalte 
schnellstmöglich nach Eingang der 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
gesperrt werden, sollten die 
Hostingdiensteanbieter sicherstellen, dass 
die Kontaktstelle ständig rund um die Uhr 
erreichbar ist. In den Informationen über 
die Kontaktstelle sollte die Sprache 
angegeben werden, in der die Kontaktstelle 
angeschrieben werden kann. Um die 
Kommunikation zwischen den 
Hostingdiensteanbietern und den 
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zuständigen Behörden zu erleichtern, wird 
den Hostingdiensteanbietern empfohlen, 
die Kommunikation in einer der 
Amtssprachen der Union, in der ihre 
Nutzungsbedingungen verfügbar sind, zu 
ermöglichen.

zuständigen Behörden zu erleichtern, wird 
den Hostingdiensteanbietern empfohlen, 
die Kommunikation in einer der 
Amtssprachen der Union, in der ihre 
Nutzungsbedingungen verfügbar sind, zu 
ermöglichen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Da für Diensteanbieter keine 
allgemeine Anforderung einer physischen 
Präsenz im Gebiet der Union besteht, muss 
der Mitgliedstaat bestimmt werden, unter 
dessen Gerichtsbarkeit der 
Hostingdiensteanbieter, der in der Union 
Dienstleistungen anbietet, fällt. In der 
Regel fällt der Hostingdiensteanbieter 
unter die Gerichtsbarkeit des 
Mitgliedstaats, in dem es seinen Hauptsitz 
hat oder einen gesetzlichen Vertreter 
benannt hat. Wenn jedoch ein anderer 
Mitgliedstaat Entfernungsanordnung 
erteilt, sollten seine Behörden in der Lage 
sein, ihre Anordnungen durch 
Zwangsmaßnahmen ohne Strafcharakter, 
wie z. B. Strafzahlungen, durchzusetzen. 
In Bezug auf einen 
Hostingdiensteanbieter, der nicht in der 
Union ansässig ist und keinen 
gesetzlichen Vertreter benennt, sollte 
jeder Mitgliedstaat in der Lage sein, 
dennoch Sanktionen zu verhängen, sofern 
der Grundsatz „ne bis in idem“ 
eingehalten wird.

(34) Da für Diensteanbieter keine 
allgemeine Anforderung einer physischen 
Präsenz im Gebiet der Union besteht, muss 
der Mitgliedstaat bestimmt werden, unter 
dessen Gerichtsbarkeit der 
Hostingdiensteanbieter, der in der Union 
Dienstleistungen anbietet, fällt. In der 
Regel fällt der Hostingdiensteanbieter 
unter die Gerichtsbarkeit des 
Mitgliedstaats, in dem es seinen Hauptsitz 
hat oder einen gesetzlichen Vertreter 
benannt hat.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Diese Hostingdiensteanbieter, die (35) Diese Hostingdiensteanbieter, die 
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nicht in der Union niedergelassen sind, 
sollten schriftlich einen gesetzlichen 
Vertreter benennen, der die Einhaltung und 
Durchsetzung der sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
gewährleistet.

nicht in der Union niedergelassen sind, 
sollten schriftlich einen gesetzlichen 
Vertreter benennen, der die Einhaltung und 
Durchsetzung der sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
gewährleistet. Hostingdiensteanbieter 
können die Dienste eines bestehenden 
gesetzlichen Vertreter in Anspruch 
nehmen, wenn dieser in der Lage ist, 
seine Aufgaben wie in dieser Verordnung 
dargelegt auszuführen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollten die Mitgliedstaaten zuständige 
Behörden benennen. Aus der Anforderung, 
zuständige Behörden zu benennen, folgt 
nicht notwendigerweise die Einrichtung 
neuer Behörden, sondern es kann sich um 
bereits bestehende Stellen handeln, die mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Aufgaben betraut werden. Diese 
Verordnung schreibt die Benennung der 
Behörden vor, die für die Erteilung von 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen sowie die Aufsicht über 
proaktive Maßnahmen und die 
Verhängung von Sanktionen zuständig 
sind. Es ist Sache der Mitgliedstaaten zu 
entscheiden, wie viele Behörden sie für 
diese Aufgaben benennen wollen.

(37) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollten die Mitgliedstaaten eine einzelne 
zuständige Behörde benennen, sofern ihre 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
dies zulassen. Aus der Anforderung, 
zuständige Behörden zu benennen, folgt 
nicht notwendigerweise die Einrichtung 
neuer Behörden, sondern es kann sich um 
bereits bestehende Stellen handeln, die mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Aufgaben betraut werden. Diese 
Verordnung schreibt die Benennung der 
Behörden vor, die für die Erteilung von 
Entfernungsanordnungen und die 
Verhängung von Sanktionen zuständig 
sind.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 
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Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Regeln für 
Sanktionen, gegebenenfalls auch Leitlinien 
für die Verhängung von Geldbußen, 
erlassen. Besonders schwere Sanktionen 
werden für den Fall festgelegt, dass der 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte systematisch nicht innerhalb einer 
Stunde nach Eingang einer 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
sperrt. Verstöße in Einzelfällen könnten 
sanktioniert werden, während gleichzeitig 
der Grundsatz „ne bis in idem“ sowie die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und 
sichergestellt wird, dass solche 
Sanktionen systematischen Verstößen 
Rechnung tragen. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung 
festgelegt werden, in welchem Umfang die 
einschlägigen Verpflichtungen mit 
Sanktionen belegt werden können. 
Sanktionen für Verstöße gegen Artikel 6 
sollten nur im Zusammenhang mit der 
Berichtspflicht nach Artikel 6 Absatz 2 
oder einer Entscheidung zur Auferlegung 
zusätzlicher proaktiver Maßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 verhängt werden. Bei 
der Entscheidung, ob finanzielle 
Sanktionen verhängt werden sollen, sollten 
die finanziellen Mittel des Anbieters 
gebührend berücksichtigt werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Sanktionen nicht dazu führen, dass nicht 
terroristische Inhalte entfernt werden.

Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen und 
auch der Situation etwaiger 
Tochtergesellschaften oder nahe 
stehender Unternehmen gegebenenfalls 
Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten Regeln für Sanktionen, 
gegebenenfalls auch Leitlinien für die 
Verhängung von Geldbußen, erlassen. 
Sanktionen sollten für den Fall festgelegt 
werden, dass der Hostingdiensteanbieter 
terroristische Inhalte systematisch nicht 
innerhalb der von der zuständigen 
Behörde angegebenen Frist entfernt oder 
sperrt. Wenn die Art des Verstoßes 
bewertet und über die Anwendung von 
Sanktionen entschieden wird, sollten die 
Grundrechte wie das Recht auf freie 
Meinungsäußerung uneingeschränkt 
geachtet werden. Bei der Entscheidung, ob 
finanzielle Sanktionen verhängt werden 
sollen, sollten die finanziellen Mittel des 
Anbieters sowie unbeabsichtigte 
Verzögerungen – insbesondere durch 
kleine und mittlere Unternehmen und 
Start-up-Unternehmen – gebührend 
berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass Sanktionen nicht 
dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Verwendung standardisierter 
Formulare erleichtert die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch zwischen 
den zuständigen Behörden und den 

(39) Die Verwendung standardisierter 
Formulare erleichtert die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch zwischen 
den zuständigen Behörden und den 
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Diensteanbietern, sodass sie schneller und 
wirksamer kommunizieren können. 
Besonders wichtig ist es, nach Eingang 
einer Entfernungsanordnung rasches 
Handeln zu gewährleisten. Solche 
Formulare senken die Übersetzungskosten 
und tragen zu einem hohen 
Qualitätsstandard bei. Auch die 
Antwortformulare sollten einen 
standardisierten Informationsaustausch 
ermöglichen, was besonders wichtig ist, 
wenn die Diensteanbieter der Anordnung 
nicht nachkommen können. Mithilfe 
authentifizierter Übertragungskanäle kann 
die Echtheit der Entfernungsanordnung, 
einschließlich der Richtigkeit des Datums 
und der Zeit der Absendung und des 
Eingangs der Anordnung, gewährleistet 
werden.

Diensteanbietern, sodass sie schneller und 
wirksamer kommunizieren können. In 
Abhängigkeit von der Größe und den 
verfügbaren Mitteln des 
Hostingdiensteanbieters ist es besonders 
wichtig, nach Eingang einer 
Entfernungsanordnung rasches Handeln zu 
gewährleisten. Solche Formulare senken 
die Übersetzungskosten und tragen zu 
einem hohen Qualitätsstandard bei. Auch 
die Antwortformulare sollten einen 
standardisierten Informationsaustausch 
ermöglichen, was besonders wichtig ist, 
wenn die Diensteanbieter der Anordnung 
nicht nachkommen können. Mithilfe 
authentifizierter Übertragungskanäle kann 
die Echtheit der Entfernungsanordnung, 
einschließlich der Richtigkeit des Datums 
und der Zeit der Absendung und des 
Eingangs der Anordnung, gewährleistet 
werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften sammeln. Es sollte ein 
detailliertes Programm zur Überwachung 
der Leistungen, Ergebnisse und 
Auswirkungen dieser Verordnung erstellt 
werden, um die Bewertung zu erleichtern.

(41) Die Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften sammeln, 
einschließlich Informationen über die 
Anzahl der Fälle, in denen terroristische 
Straftaten als Folge dieser Verordnung 
erfolgreich aufgedeckt, ermittelt und 
verfolgt wurden. Es sollte ein detailliertes 
Programm zur Überwachung der 
Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen 
dieser Verordnung erstellt werden, um die 
Bewertung zu erleichtern.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Anhand der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen des 
Umsetzungsberichts und der Ergebnisse 
der Überwachung sollte die Kommission 
frühestens drei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten eine Bewertung dieser 
Verordnung vornehmen. Die Bewertung 
sollte sich auf die fünf Kriterien Effizienz, 
Wirksamkeit, Relevanz, Kohärenz und EU-
Mehrwert stützen. Bewertet wird die 
Funktionsweise der verschiedenen in der 
Verordnung vorgesehenen operativen und 
technischen Maßnahmen, einschließlich 
der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erkennung, Ermittlung 
und Entfernung terroristischer Inhalte, der 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen 
sowie der Auswirkungen auf potenziell 
beeinträchtigte Rechte und Interessen 
Dritter, darunter die Überprüfung der 
Verpflichtung zur Unterrichtung der 
Inhalteanbieter.

(42) Anhand der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen des 
Umsetzungsberichts und der Ergebnisse 
der Überwachung sollte die Kommission 
frühestens drei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten eine Bewertung dieser 
Verordnung vornehmen. Die Bewertung 
sollte sich auf die fünf Kriterien Effizienz, 
Wirksamkeit, Relevanz, Kohärenz und EU-
Mehrwert stützen. Bewertet wird die 
Funktionsweise der verschiedenen in der 
Verordnung vorgesehenen operativen und 
technischen Maßnahmen, einschließlich 
der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erkennung, Ermittlung 
und Entfernung terroristischer Inhalte, der 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen 
sowie der Auswirkungen auf potenziell 
beeinträchtigte Grundrechte, insbesondere 
auf die Meinungs- und 
Informationsfreiheit, das Recht auf 
Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hosting-Diensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte festgelegt. 
Insbesondere werden festgelegt:

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche Vorschriften zur Bekämpfung 
des Missbrauchs von Hosting-Diensten zur 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte 
festgelegt. Insbesondere werden festgelegt:

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Vorschriften über (a) Vorschriften über 
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Sorgfaltspflichten, die von den 
Hostingdiensteanbietern anzuwenden sind, 
um die Verbreitung terroristischer Inhalte 
durch ihre Dienste zu verhindern und 
erforderlichenfalls die rasche Entfernung 
solcher Inhalte zu gewährleisten;

Sorgfaltspflichten, die von den 
Hostingdiensteanbietern anzuwenden sind, 
die terroristischen Inhalten ausgesetzt 
sind, um erforderlichenfalls die rasche 
Entfernung solcher Inhalte zu 
gewährleisten;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) eine Reihe Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, um 
terroristische Inhalte zu ermitteln, deren 
rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter zu ermöglichen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern.

(b) eine Reihe Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, um 
terroristische Inhalte zu ermitteln, deren 
rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter zu ermöglichen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern, 
um so die Maßnahmen zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte zu 
koordinieren.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Verordnung gilt für 
Hostingdiensteanbieter, die unabhängig 
vom Ort ihrer Hauptniederlassung 
Dienstleistungen in der Union anbieten.

2. Diese Verordnung gilt für 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind und die 
unabhängig vom Ort ihrer 
Hauptniederlassung Dienstleistungen in der 
Union anbieten.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Anwendung dieser 
Verordnung unterliegt dem Unionsrecht 
im Hinblick auf die Grundrechte, -
freiheiten und -werte, die insbesondere in 
Artikel 2 und 6 des Vertrags über die 
Europäische Union verankert sind, und 
berührt nicht die daraus resultierenden 
Verpflichtungen. Die Mitgliedstaaten 
können Bedingungen festlegen, die 
aufgrund der Grundsätze der Freiheit der 
Presse sowie der Freiheit und des 
Pluralismus der Medien erforderlich sind 
und mit diesen im Einklang stehen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Diese Verordnung lässt die 
Richtlinie 2000/31/EG unberührt.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Hostingdiensteanbieter“ einen 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, die darin 
bestehen, die durch einen Inhalteanbieter 
bereitgestellten Informationen im Auftrag 
des Inhalteanbieters zu speichern und die 
gespeicherten Informationen Dritten zur 
Verfügung zu stellen;

(1) „Hostingdiensteanbieter“ einen 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, dessen 
Geschäftstätigkeit darin besteht, die durch 
einen Inhalteanbieter bereitgestellten 
Informationen im Auftrag des 
Inhalteanbieters zu speichern und zu 
verarbeiten und die gespeicherten 
Informationen öffentlich zu verbreiten, 
und der die Möglichkeit hat, spezifische 
Inhalte zu ermitteln und zu entfernen;

insbesondere gelten für die Zwecke dieser 
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Verordnung Anbieter von Diensten auf 
anderen Ebenen der Internetinfrastruktur 
als der Anwendungssebene und Anbieter 
von Diensten der Cloud IT-Infrastruktur 
nicht als Hostingdiensteanbieter;

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „terroristische Straftaten“ 
Straftaten im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/541;

(4) „terroristische Straftaten“ eine der 
in Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie(EU) 2017/541 aufgeführten 
vorsätzlichen Handlungen;

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „terroristische Inhalte“ eine oder 
mehrere der folgenden Informationen:

(5) „terroristische Inhalte“ 
Informationen oder Materialien, die eine 
oder mehrere der folgenden vorsätzlich 
begangenen Straftaten im Sinne der 
Artikel 3 bis 7 der Richtlinie 2017/541 
darstellen, insbesondere:

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Aufruf zu oder die 
Befürwortung von terroristischen 
Straftaten, auch durch ihre 
Verherrlichung, mit der damit 
einhergehenden Gefahr, dass solche Taten 

(a) der Aufruf zur Begehung einer der 
in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis i 
der Richtlinie (EU) 2017/541 
aufgeführten Straftaten, wenn durch ein 
solches Verhalten direkt oder indirekt, 
z.B. durch Verherrlichung terroristischer 
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begangen werden könnten; Handlungen, die Begehung 
terroristischer Straftaten befürwortet wird 
und damit die Gefahr besteht, dass eine 
oder mehrere dieser Straftaten begangen 
werden könnten;

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Ermutigung, an terroristischen 
Straftaten mitzuwirken;

(b) die Aufforderung an eine andere 
Person, eine der in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a) bis i) oder in Artikel 4 der 
Richtlinie (EU) 2017/541 aufgeführten 
Straftaten zu begehen oder zur Begehung 
beizutragen;

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Förderung der Aktivitäten 
einer terroristischen Vereinigung, 
insbesondere durch Ermutigung zur 
Beteiligung an oder Unterstützung einer 
terroristischen Vereinigung im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2017/541;

(c) die Beteiligung an den 
Handlungen einer terroristischen 
Vereinigung einschließlich Bereitstellung 
von Informationen oder materiellen 
Mitteln oder durch jegliche Art der 
Finanzierung ihrer Tätigkeit in dem 
Wissen, dass diese Beteiligung zu den 
strafbaren Handlungen der terroristischen 
Vereinigung beiträgt, im Sinne des 
Artikels 4 der Richtlinie (EU) 2017/541;

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) technische Anleitungen oder (d) die Unterweisung in der 
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Methoden für das Begehen terroristischer 
Straftaten;

Herstellung oder im Gebrauch von 
Sprengstoffen, Feuer- oder sonstigen 
Waffen oder schädlichen oder 
gefährlichen Stoffen beziehungsweise die 
Unterweisung in anderen spezifischen 
Methoden oder Verfahren mit dem Ziel, 
eine in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a 
bis i der Richtlinie (EU) 2017/541 
aufgeführte terroristische Straftat zu 
begehen oder zu deren Begehung 
beizutragen, in Kenntnis der Tatsache, 
dass die vermittelten Fähigkeiten für 
diesen Zweck eingesetzt werden sollen, 
und dass dies bei Vorliegen von Vorsatz 
als Straftat geahndet werden kann.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die Bereitstellung terroristischer 
Inhalte für Dritte durch die Dienste des 
Hostingdiensteanbieters;

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die öffentliche Bereitstellung 
terroristischer Inhalte für Dritte durch die 
Dienste des Hostingdiensteanbieters. Zu 
Zwecken der Bildung, der Wissenschaft, 
der Dokumentation, der Bekämpfung der 
Radikalisierung und des Gegendiskurses 
verbreitete Inhalte sind unter 
angemessenen Schutz zu stellen;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) „zuständige Behörde“ die 
benannte einzelne nationale 
Justizbehörde oder die 
Verwaltungsbehörde in dem 
Mitgliedstaat;
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen im Einklang 
mit dieser Verordnung, um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte zu verhindern und 
die Nutzer vor terroristischen Inhalten zu 
schützen. Sie handeln dabei mit der 
gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung sowie unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Grundrechte der Nutzer und tragen der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung.

1. Die Hostingdiensteanbieter, die 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
ergreifen geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen im Einklang 
mit dieser Verordnung, um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte zu verhindern und 
die Nutzer vor terroristischen Inhalten zu 
schützen. Sie handeln dabei mit der 
gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung sowie unter allen 
Umständen unter gebührender 
Berücksichtigung der Grundrechte der 
Nutzer und tragen der grundlegenden 
Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft Rechnung. 
Diese Maßnahmen laufen weder auf eine 
allgemeine Verpflichtung der 
Hostingdiensteanbieter zur Überwachung 
der von ihnen gespeicherten 
Informationen noch auf eine allgemeine 
Verpflichtung zur aktiven Suche nach 
Fakten oder Umständen, die auf illegale 
Aktivitäten hindeuten, hinaus.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter 
nehmen in ihre Nutzungsbedingungen 
Bestimmungen zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Inhalte auf 
und wenden diese an.

entfällt
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständige Behörde ist befugt, 
Entscheidungen zu erlassen, mit denen 
Hostingdiensteanbieter verpflichtet 
werden, terroristische Inhalte zu entfernen 
oder zu sperren.

1. Die zuständige Behörde ist befugt, 
Entfernungsanordnungen zu erlassen, mit 
denen Hostingdiensteanbieter verpflichtet 
werden, terroristische Inhalte zu entfernen 
oder zu sperren, und sie unterrichtet 
unverzüglich sämtliche zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, deren 
Interessen ihrer Auffassung nach durch 
eine solche Entfernungsanordnung 
betroffen sind.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die von einer Verwaltungsbehörde 
erlassenen Entfernungsanordnungen 
einer Überprüfung durch eine 
unabhängige Justizbehörde unterliegen, 
um die Übereinstimmung mit der 
Definition des Begriffs „terroristischer 
Inhalt“ gemäß Artikel 2 Absatz 5 zu 
beurteilen und die 
Entfernungsanordnung gegebenenfalls 
aufzuheben.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter 
entfernen die terroristischen Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung oder sperren den 
Zugang dazu.

2. Die Hostingdiensteanbieter 
entfernen die terroristischen Inhalte 
unverzüglich oder sperren den Zugang 
dazu. Die zuständige Behörde setzt eine 
Frist, innerhalb derer die Anbieter der 
Entfernungsanordnung nachkommen 
müssen. Diese Frist darf acht Stunden 
nicht unterschreiten. Bei der Setzung der 
Frist berücksichtigt die zuständige 
Behörde die Größe und die Ressourcen 
des Hostingdiensteanbieters, sowie die 
Tatsache, dass KMU unter Umständen 
eine längere Frist benötigen, um der 
Entfernungsanordnung nachzukommen. 
Auf jeden Fall darf die Frist nicht vor 
Ablauf des nächsten Arbeitstages für 
Hostingdiensteanbieter liegen, die zuvor 
noch keine Entfernungsanordnung 
erhalten haben und Kleinstunternehmen 
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG 
der Kommission sind, einschließlich 
Einzelunternehmer.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) eine Darlegung der Gründe, aus 
denen der Inhalt als terroristischer Inhalt 
erachtet wird, zumindest durch 
Bezugnahme auf die in Artikel 2 Absatz 5 
aufgeführten Kategorien terroristischer 
Inhalte;

(b) eine ausführliche Darlegung der 
Gründe, aus denen der Inhalt als 
terroristischer Inhalt erachtet wird, durch 
besondere Bezugnahme auf die in 
Artikel 2 Absatz 5 aufgeführten Kategorien 
terroristischer Inhalte und Begründung 
der Elemente der Rechtswidrigkeit und 
Intentionalität sowie des einschlägigen 
nationalen Rechts;

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Informationen über Rechtsbehelfe, 
die dem Hostingdiensteanbieter und dem 
Inhalteanbieter zur Verfügung stehen;

(f) Informationen über Rechtsbehelfe, 
die dem Hostingdiensteanbieter und dem 
Inhalteanbieter zur Verfügung stehen, 
sowie die jeweils geltenden Fristen für die 
Rechtsbehelfe;

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) gegebenenfalls die Entscheidung 
nach Artikel 11, keine Informationen über 
die Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weiterzugeben.

(g) sofern es notwendig und 
angemessen ist, die Entscheidung nach 
Artikel 11, keine Informationen über die 
Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weiterzugeben.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Auf Antrag des 
Hostingdiensteanbieters oder des 
Inhalteanbieters legt die zuständige 
Behörde eine ausführliche Begründung 
vor, unbeschadet der Verpflichtung des 
Hostingdiensteanbieters, der 
Entfernungsanordnung innerhalb der in 
Absatz 2 genannten Frist nachzukommen.

entfällt

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Kann der Hostingdiensteanbieter 8. Kann der Hostingdiensteanbieter 
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der Entfernungsanordnung nicht 
nachkommen, weil die 
Entfernungsanordnung offensichtliche 
Fehler oder unzureichende Informationen 
enthält, um die Anordnung auszuführen, so 
teilt er dies der zuständigen Behörde mit 
und ersucht unter Verwendung des 
Formulars in Anhang III um die 
notwendige Klarstellung. Die in Absatz 2 
genannte Frist findet Anwendung, sobald 
die Klarstellung erfolgt ist.

der Entfernungsanordnung in Fällen, in 
denen die Entfernungsanordnung 
offensichtliche Fehler oder unzureichende 
Informationen enthält, um die Anordnung 
auszuführen, nicht nachkommen, so teilt 
er dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich mit und ersucht unter 
Verwendung des Formulars in Anhang III 
um die notwendige Klarstellung. Der 
Hostingdiensteanbieter entfernt oder 
sperrt terroristische Inhalte unverzüglich, 
sobald die Klarstellung erfolgt ist.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Die zuständige Behörde, die die 
Entfernungsanordnung ausgestellt hat, 
unterrichtet die für die Überwachung der 
Durchführung proaktiver Maßnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zuständige Behörde, wenn die 
Entfernungsanordnung rechtskräftig wird. 
Eine Entfernungsanordnung wird 
rechtskräftig, wenn innerhalb der nach 
anwendbarem nationalem Recht geltenden 
Frist kein Rechtsbehelf gegen sie eingelegt 
oder sie nach Einlegung eines 
Rechtsbehelfs bestätigt wurde.

9. Die zuständige Behörde, die die 
Entfernungsanordnung ausgestellt hat, 
unterrichtet die für die Überwachung der 
Durchführung spezifischer Maßnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zuständige Behörde, wenn die 
Entfernungsanordnung rechtskräftig wird. 
Eine Entfernungsanordnung wird 
rechtskräftig, wenn innerhalb der nach 
anwendbarem nationalem Recht geltenden 
Frist kein Rechtsbehelf oder Rechtsmittel 
gegen sie eingelegt oder sie nach 
Einlegung eines Rechtsbehelfs bestätigt 
wurde.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

im Zusammenhang mit 
Entfernungsanordnungen
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1. Die zuständige Behörde, die dem 
Hostingdiensteanbieter eine 
Entfernungsanordnung ausstellt, 
übermittelt der nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe a zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder dessen 
benannter gesetzlicher Vertreter befindet, 
unverzüglich eine Kopie dieser 
Entfernungsanordnung. 
2. Wenn die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der Hostingdienste- 
oder Inhalteanbieter oder dessen 
benannter gesetzlicher Vertreter seine 
Hauptniederlassung hat, berechtigten 
Grund zu der Annahme hat, dass sich die 
Entfernungsanordnung negativ auf die 
Grundrechte des Einzelnen auswirken 
könnte, unterrichtet sie die zuständige 
Behörde, die um eine 
Entfernungsanordnung ersucht hat.
3. Die ersuchende Behörde 
berücksichtigt diese Umstände und zieht 
das Ersuchen um eine 
Entfernungsanordnung 
erforderlichenfalls zurück oder passt es 
entsprechend an.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter richten 
betriebliche und technische Maßnahmen 
ein, die eine rasche Beurteilung von 
Inhalten erleichtern, die von den 
zuständigen Behörden und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zur freiwilligen 
Prüfung übermittelt wurden.

entfällt
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Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Meldung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Diensteanbieter nach Artikel 16 benannten 
gesetzlichen Vertreter gerichtet und der in 
Artikel 14 Absatz 1 genannten 
Kontaktstelle übermittelt. Diese 
Meldungen werden auf elektronischem 
Weg versandt.

3. Die Meldung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Diensteanbieter nach Artikel 16 benannten 
gesetzlichen Vertreter gerichtet und der in 
Artikel 14 Absatz 1 genannten 
Kontaktstelle übermittelt. Diese 
Meldungen werden auf elektronischem 
Weg versandt. Die Meldung wird auch an 
die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
übermittelt, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder dessen 
benannter gesetzlicher Vertreter befindet.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Meldung enthält ausreichend 
detaillierte Informationen, einschließlich 
der Gründe, warum der Inhalt als 
terroristischer Inhalt erachtet wird, eine 
URL und gegebenenfalls weitere Angaben, 
die die Identifizierung der gemeldeten 
terroristischen Inhalte ermöglichen.

4. Die Meldung enthält detaillierte 
Informationen, einschließlich einer 
ausführlichen Darlegung der Gründe, 
warum der Inhalt als terroristischer Inhalt 
erachtet wird, Screenshots, falls möglich, 
eine URL und gegebenenfalls weitere 
Angaben, die die Identifizierung der 
gemeldeten terroristischen Inhalte 
ermöglichen.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der Hostingdiensteanbieter prüft 5. Der Hostingdiensteanbieter kann 
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vorrangig den gemeldeten Inhalt auf 
dessen Vereinbarkeit mit seinen eigenen 
Nutzungsbedingungen und entscheidet, 
ob der Inhalt entfernt oder gesperrt wird.

den Inhalt entfernen oder sperren, bis die 
Entscheidung der zuständigen Behörde 
nach Absatz 6a rechtskräftig ist.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Der Hostingdiensteanbieter 
unterrichtet die zuständige Behörde oder 
die zuständige Einrichtung der Union 
unverzüglich über das Ergebnis der 
Prüfung und den Zeitpunkt etwaiger 
aufgrund der Meldung ergriffener 
Maßnahmen.

6. Der Hostingdiensteanbieter 
unterrichtet die zuständige Behörde oder 
die zuständige Einrichtung der Union über 
etwaige aufgrund der Meldung ergriffene 
Maßnahmen, und auch dann, wenn keine 
Maßnahmen ergriffen wurden.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder aber dessen 
benannter gesetzlicher Vertreter befindet, 
beurteilt unverzüglich, ob es sich bei 
Inhalten um terroristische Inhalte im 
Sinne dieser Verordnung handelt. Nach 
der Beurteilung unterrichtet die 
zuständige Behörde unverzüglich 
entweder den Hostingdiensteanbieter 
darüber, dass es sich bei den Inhalten 
nicht um terroristische Inhalte handelt, 
oder sie erlässt eine 
Entfernungsanordnung gemäß Artikel 4.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 5 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Die Hostingdiensteanbieter haften 
nicht allein für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Artikels.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Ist der Hostingdiensteanbieter der 
Auffassung, dass die Meldung nicht 
genügend Informationen enthält, um die 
gemeldeten Inhalte prüfen zu können, so 
teilt er dies unverzüglich den zuständigen 
Behörden oder der zuständigen 
Einrichtung der Union mit und gibt an, 
welche weiteren Informationen oder 
Klarstellungen benötigt werden.

entfällt

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Proaktive Maßnahmen Spezifische Maßnahmen

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen gegebenenfalls proaktive 
Maßnahmen, um ihre Dienste vor der 
Verbreitung terroristischer Inhalte zu 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen gegebenenfalls und je nach 
Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische 
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schützen. Die Maßnahmen müssen 
wirksam und verhältnismäßig sein, wobei 
dem Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische 
Inhalte, den Grundrechten der Nutzer 
sowie der grundlegenden Bedeutung der 
Meinungs- und Informationsfreiheit in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft Rechnung zu tragen ist.

Inhalte verhältnismäßige spezifische 
Maßnahmen, um ihre Dienste vor der 
Verbreitung terroristischer Inhalte zu 
schützen, wobei im Rahmen dieser 
Maßnahmen den Grundrechten der Nutzer 
sowie der grundlegenden Bedeutung der 
Meinungs- und Informationsfreiheit sowie 
dem Recht auf Privatsphäre und dem 
Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten in einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft Rechnung zu tragen ist. Zu 
diesen Maßnahmen können Systeme 
gehören, die es den Nutzern ermöglichen, 
potenzielle terroristische Inhalte zu 
melden, oder die Moderation von Peer-to-
Peer-Inhalten. Derartige Maßnahmen 
werden im Einklang mit Artikel 3 
Absatz 1 ergriffen und umfassen 
insbesondere nicht den Einsatz 
automatisierter Inhaltsfilter oder andere 
Maßnahmen, die eine systematische 
Überwachung des Nutzerverhaltens 
beinhalten. Sie sind unter 
Berücksichtigung des Risikos und des 
Ausmaßes der Exposition gegenüber 
terroristischen Inhalten zielgerichtet und 
verhältnismäßig und müssen die 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
des Mitgliedstaats einhalten, in dem sich 
die Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder sein 
benannter Vertreter befindet. Dieser 
Absatz gilt unbeschadet etwaiger 
zusätzlicher freiwilliger Maßnahmen, die 
der Hostingdiensteanbieter außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ergriffen hat.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Fall einer Unterrichtung nach Artikel 4 
Absatz 9 fordert die in Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c genannte zuständige Behörde 

Im Fall einer Unterrichtung nach Artikel 4 
Absatz 9 fordert die in Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c genannte zuständige Behörde 
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den Hostingdiensteanbieter auf, innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang der 
Aufforderung und danach mindestens 
einmal jährlich einen Bericht über die von 
ihm ergriffenen spezifischen proaktiven 
Maßnahmen, einschließlich der 
Verwendung automatisierter Werkzeuge, 
vorzulegen, um

des Mitgliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder aber dessen 
benannter gesetzlicher Vertreter befindet, 
den Hostingdiensteanbieter auf, innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang der 
Aufforderung und danach mindestens 
einmal jährlich einen Bericht über die von 
ihm ergriffenen spezifischen Maßnahmen 
vorzulegen.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) ein erneutes Hochladen von 
Inhalten, die zuvor entfernt oder gesperrt 
wurden, weil sie als terroristische Inhalte 
erachtet werden, zu verhindern;

entfällt

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) terroristische Inhalte zu erkennen, 
zu ermitteln und unverzüglich zu 
entfernen oder zu sperren.

entfällt

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Berichte müssen alle relevanten 
Angaben enthalten, die es der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c ermöglichen zu prüfen, ob die 

Die Berichte müssen alle relevanten 
Angaben enthalten, die es der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c ermöglichen zu prüfen, ob die 
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proaktiven Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind; dies schließt auch 
eine Bewertung des Funktionierens 
gegebenenfalls verwendeter 
automatisierter Werkzeuge und 
Mechanismen der Aufsicht und 
Überprüfung durch Menschen ein.

spezifischen Maßnahmen gezielt und 
verhältnismäßig sind, und ob die 
spezifischen Maßnahmen auf 
Überprüfung durch den Menschen 
basieren und ob wirksame Mechanismen 
zum Schutz der Grundrechte der Nutzer 
angewandt werden.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Auffassung, dass die ergriffenen und 
nach Absatz 2 gemeldeten proaktiven 
Maßnahmen nicht ausreichen, um das 
Risiko und das Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung zu mindern und zu 
steuern, kann sie den 
Hostingdiensteanbieter auffordern, 
zusätzliche spezifische proaktive 
Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesem 
Zweck arbeitet der Hostingdiensteanbieter 
mit der zuständigen Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zusammen, um die von ihm zu 
ergreifenden spezifischen Maßnahmen zu 
ermitteln und Kernziele und Benchmarks 
sowie die Fristen für deren Umsetzung 
festzulegen.

entfällt

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Kann innerhalb der drei Monate 
nach der Aufforderung keine Einigung 
im Sinne von Absatz 3 erzielt werden, so 
kann die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c eine 

entfällt
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Entscheidung erlassen, mit der spezifische 
zusätzliche, notwendige und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegt werden. In der Entscheidung 
werden insbesondere die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters und die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Grundrechte der Nutzer und die 
grundlegende Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit berücksichtigt. 
Diese Entscheidung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den von 
ihm benannten gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Der Hostingdiensteanbieter 
erstattet regelmäßig Bericht über die 
Durchführung der von der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Maßnahmen.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ein Hostingdiensteanbieter kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c jederzeit ersuchen, 
eine Aufforderung oder Entscheidung nach 
den Absätzen 2, 3 bzw. 4 zu überprüfen 
oder gegebenenfalls zu widerrufen. Die 
zuständige Behörde trifft innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Eingang des 
Ersuchens des Hostingdiensteanbieters eine 
mit Gründen versehene Entscheidung.

5. Ein Hostingdiensteanbieter kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c jederzeit ersuchen, 
eine Aufforderung oder Entscheidung nach 
Absatz 2 zu überprüfen oder 
gegebenenfalls zu widerrufen. Die 
zuständige Behörde trifft innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Eingang des 
Ersuchens des Hostingdiensteanbieters eine 
mit Gründen versehene Entscheidung.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter 1. Die Hostingdiensteanbieter 
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bewahren terroristische Inhalte, die infolge 
einer Entfernungsanordnung, einer 
Meldung oder proaktiver Maßnahmen 
nach den Artikeln 4, 5 und 6 entfernt oder 
gesperrt wurden, sowie zugehörige Daten, 
die infolge der Entfernung der 
terroristischen Inhalte entfernt wurden, zu 
folgenden Zwecken auf:

bewahren terroristische Inhalte, die infolge 
einer Entfernungsanordnung, einer 
Meldung oder spezifischer Maßnahmen 
nach den Artikeln 4, 5 und 6 entfernt oder 
gesperrt wurden, sowie zugehörige Daten, 
die infolge der Entfernung der 
terroristischen Inhalte entfernt wurden, zu 
folgenden Zwecken auf:

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Abhilfe der Beschwerden nach 
dem in Artikel 10 beschriebenen 
Mechanismus.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die terroristischen Inhalte und 
zugehörigen Daten nach Absatz 1 werden 
für einen Zeitraum von sechs Monaten 
aufbewahrt. Auf Anordnung der 
zuständigen Behörde oder des zuständigen 
Gerichts werden die terroristischen Inhalte 
für einen längeren Zeitraum aufbewahrt, 
wenn und solange dies für laufende 
Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Überprüfung nach Absatz 1 
Buchstabe a erforderlich ist.

2. Die terroristischen Inhalte und 
zugehörigen Daten nach Absatz 1 werden 
für einen Zeitraum von sechs Monaten 
aufbewahrt. Auf Anordnung der 
zuständigen Behörde oder des zuständigen 
Gerichts werden die terroristischen Inhalte 
für einen spezifisch festgelegten längeren 
Zeitraum aufbewahrt, wenn und solange 
dies für Ermittlungen oder die 
strafrechtliche Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder für laufende Verfahren der 
behördlichen oder gerichtlichen 
Überprüfung nach Absatz 1 Buchstabe a 
erforderlich ist.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter legen in 
ihren Nutzungsbedingungen ihre Strategie 
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Inhalte dar, gegebenenfalls 
mit einer aussagekräftigen Erläuterung der 
Funktionsweise proaktiver Maßnahmen, 
einschließlich der Verwendung 
automatisierter Werkzeuge.

1. Die Hostingdiensteanbieter legen in 
ihren Nutzungsbedingungen ihre Strategie 
in Bezug auf terroristische Inhalte und 
den Schutz der Nutzer vor solchen 
Inhalten klar und eindeutig dar, mit einer 
aussagekräftigen Erläuterung der 
Funktionsweise spezifischer Maßnahmen 
sowie einer Erläuterung zusätzlicher 
freiwilliger Maßnahmen, die ein 
Hostingdiensteanbieter zusätzlich zu 
seinen Verpflichtungen nach dieser 
Verordnung anwenden kann, 
gegebenenfalls einschließlich der 
Verwendung automatisierter Werkzeuge, 
sowie eine Beschreibung des 
Beschwerdemechanismus, der 
Inhalteanbietern gemäß Artikel 10 zur 
Verfügung steht.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter 
veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen.

2. Die Hostingdiensteanbieter – es sei 
denn, es waren ihrerseits zu keinem 
Zeitpunkt spezifische Maßnahmen nach 
dieser Verordnung erforderlich – sowie 
die zuständigen Behörden und 
einschlägigen Einrichtungen der Union 
veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Transparenzberichte enthalten 
mindestens folgende Angaben:

3. Die Transparenzberichte der 
Hostingdiensteanbieter enthalten 
mindestens folgende Angaben:

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Informationen über die Maßnahmen 
des Hostingdiensteanbieters im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte;

(a) Informationen über die Maßnahmen 
des Hostingdiensteanbieters im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte, einschließlich der freiwilligen 
Maßnahmen;

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Informationen über die 
Maßnahmen des Hostingdiensteanbieters 
zur Verhinderung eines erneuten 
Hochladens von Inhalten, die zuvor 
entfernt oder gesperrt wurden, weil sie als 
terroristische Inhalte erachtet werden;

entfällt

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Anzahl der nach 
Entfernungsanordnungen, Meldungen oder 
proaktiven Maßnahmen entfernten oder 
gesperrten Elemente mit terroristischem 

(c) Anzahl der nach 
Entfernungsanordnungen, Meldungen oder 
spezifischen Maßnahmen gemäß dieser 
Verordnung entfernten oder gesperrten 
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Inhalt; Elemente mit terroristischem Inhalt;

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Übersicht über 
Beschwerdeverfahren und deren Ergebnis.

(d) Übersicht über 
Beschwerdeverfahren und deren Ergebnis, 
einschließlich der Anzahl von Fällen, in 
denen Inhalte fälschlicherweise als 
terroristische Inhalte ermittelt wurden;

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Die Transparenzberichte der 
zuständigen Behörden und Einrichtungen 
der Union enthalten Informationen über 
die Zahl der Entfernungsanordnungen 
und Meldungen, einschließlich der Zahl 
der Entfernungen, die zur erfolgreichen 
Erkennung, Untersuchung und 
Verfolgung terroristischer Straftaten 
geführt haben, sowie über die 
Verwendung der terroristischen Inhalte, 
die nach Artikel 7 zur Verhinderung, 
Erkennung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten 
aufbewahrt wurden.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
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Anfechtung und Rechtsbehelf
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ein Inhalteanbieter oder ein 
Hostingdiensteanbieter eine 
Entfernungsanordnung gemäß Artikel 4 
Absatz 9 anfechten kann, indem er bei der 
zuständigen Justizbehörde des 
Mitgliedstaats, in dem der Inhalteanbieter 
ansässig ist oder in dem die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder des vom 
Hostingdiensteanbieter gemäß Artikel 16 
benannten Rechtsvertreters ansässig ist, 
Rechtsbehelf einlegt.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 
Anwendung und Durchführung 
proaktiver Maßnahmen

Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 
Entfernung von Inhalten

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Verwenden Hostingdiensteanbieter 
nach dieser Verordnung automatisierte 
Werkzeuge für die von ihnen gespeicherten 
Inhalte, so treffen sie wirksame und 
geeignete Schutzvorkehrungen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen, die 
diese Inhalte betreffen, insbesondere 
Entscheidungen zur Entfernung oder 
Sperrung von Inhalten, die als 
terroristische Inhalte erachtet werden, 
zutreffend und fundiert sind.

1. Ergreifen Hostingdiensteanbieter 
nach dieser Verordnung freiwillige 
Maßnahmen oder anderweitige 
Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele dieser Verordnung für die von ihnen 
gespeicherten Inhalte, so treffen sie 
wirksame und geeignete 
Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, 
dass Entscheidungen, die diese Inhalte 
betreffen, insbesondere Entscheidungen 
zur Entfernung oder Sperrung von 
Inhalten, die als terroristische Inhalte 
erachtet werden, zutreffend und fundiert 
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sind und nicht dazu führen, dass Inhalte 
nicht terroristischer Natur entfernt oder 
gesperrt werden.

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen, 
soweit angemessen, insbesondere in einer 
Aufsicht und Überprüfung durch 
Menschen, aber in jedem Fall immer 
dann, wenn eine eingehende Beurteilung 
des betreffenden Kontexts erforderlich ist, 
um feststellen zu können, ob ein Inhalt 
als terroristischer Inhalt zu erachten ist.

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen, 
soweit angemessen, insbesondere in einer 
durch Menschen vorgenommenen 
Aufsicht und Überprüfung der 
Angemessenheit der Entfernung oder 
Sperrung von Inhalten, insbesondere im 
Hinblick auf das Recht auf Meinungs- 
und Informationsfreiheit.

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Inhalteanbieter, deren Inhalte 
entfernt wurden oder deren Zugang 
gesperrt wurde, haben gemäß Artikel 19 
EUV und Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf.

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter richten 
wirksame und zugängliche Mechanismen 
ein, die Inhalteanbietern, deren Inhalte 
aufgrund einer Entfernungsanordnung nach 
Artikel 5 oder proaktiver Maßnahmen nach 

1. Die Hostingdiensteanbieter richten 
wirksame und zugängliche Mechanismen 
ein, die Inhalteanbietern, deren Inhalte 
aufgrund einer Entfernungsanordnung nach 
Artikel 4, einer Meldung nach Artikel 5 
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Artikel 6 entfernt oder gesperrt wurden, die 
Möglichkeit geben, Beschwerde gegen die 
Maßnahme des Hostingdiensteanbieters 
einzulegen und die Reaktivierung des 
Inhalts zu verlangen.

oder spezifischer Maßnahmen nach Artikel 
6 oder zusätzlicher freiwilliger 
Maßnahmen entfernt oder gesperrt 
wurden, die Möglichkeit geben, 
Beschwerde gegen die Maßnahme des 
Hostingdiensteanbieters einzulegen und die 
Reaktivierung des Inhalts zu verlangen. 
Die Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 
Entfernung oder Sperrung müssen auch 
die Möglichkeit von Rechtsbehelfen 
einschließen.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer über das Ergebnis der 
Prüfung in Kenntnis.

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer unverzüglich und 
spätestens zwei Wochen nach Eingang 
der Beschwerde über das Ergebnis der 
Prüfung in Kenntnis, es sei denn, im 
nationalen Recht wurde eine andere Frist 
festgelegt.

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Entfernen oder sperren 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte, so stellen sie dem Inhalteanbieter 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung der terroristischen Inhalte zur 
Verfügung.

1. Entfernen oder sperren 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte, so stellen sie dem Inhalteanbieter 
umfassende Informationen über die 
Entfernung oder Sperrung der 
terroristischen Inhalte zur Verfügung, die 
ihnen von der zuständigen Behörde 
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gemäß Artikel 4 Absatz 3 übermittelt 
wurden, darunter die Rechtsgrundlage, 
anhand derer festgestellt wird, dass es 
sich um terroristische Inhalte handelt, 
und die Möglichkeiten, die Entscheidung 
anzufechten, einschließlich formaler 
Anforderungen, einer Beschreibung der 
nächsten Verfahrensschritte und 
geltender Fristen.

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Anfrage des Inhalteanbieters 
teilt der Hostingdiensteanbieter dem 
Inhalteanbieter die Gründe für die 
Entfernung oder Sperrung sowie die 
Möglichkeiten zur Anfechtung der 
Entscheidung mit.

entfällt

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Verpflichtung nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt nicht, wenn die 
zuständige Behörde entscheidet, dass aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit wie 
der Verhinderung, Untersuchung, 
Erkennung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten so lange wie erforderlich, 
längstens jedoch [vier] Wochen ab dieser 
Entscheidung, keine Informationen 
weitergegeben dürfen. In diesem Fall gibt 
der Hostingdiensteanbieter keine 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung terroristischer Inhalte weiter.

3. Die Verpflichtung nach den 
Absatz 1 gilt nicht, wenn die zuständige 
Behörde entscheidet, dass aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit wie der 
Verhinderung, Untersuchung, Erkennung 
und Verfolgung terroristischer Straftaten so 
lange wie erforderlich, längstens jedoch 
[vier] Wochen ab dieser Entscheidung, 
keine Informationen weitergegeben dürfen. 
In diesem Fall gibt der 
Hostingdiensteanbieter keine 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung terroristischer Inhalte weiter.

Änderungsantrag 103
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Verfügen Hostingdiensteanbieter 
über Nachweise für terroristische 
Straftaten, so unterrichten sie unverzüglich 
die für die Untersuchung und Verfolgung 
von Straftaten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zuständigen Behörden oder 
die Kontaktstelle nach Artikel 14 Absatz 2 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihre 
Hauptniederlassung haben oder über einen 
gesetzlichen Vertreter verfügen. Im 
Zweifelsfall können die 
Hostingdiensteanbieter diese 
Informationen an Europol zur weiteren 
Bearbeitung übermitteln.

4. Verfügen Hostingdiensteanbieter 
über Kenntnisse einer unmittelbaren 
Gefahr für ein oder mehrere Leben 
infolge terroristischer Straftaten, so 
unterrichten sie unverzüglich die für die 
Untersuchung und Verfolgung von 
Straftaten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zuständige Behörde oder die 
Kontaktstelle nach Artikel 14 Absatz 2 in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie ihre 
Hauptniederlassung haben oder über einen 
gesetzlichen Vertreter verfügen. Im 
Zweifelsfall können die 
Hostingdiensteanbieter diese 
Informationen an Europol zur weiteren 
Bearbeitung übermitteln.

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten richten eine 
Kontaktstelle für die Behandlung von 
Ersuchen um Klarstellung und 
Rückmeldungen im Zusammenhang mit 
den von ihnen ausgestellten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ein. Informationen über die Kontaktstelle 
werden öffentlich zugänglich gemacht.

3. Die Mitgliedstaaten richten eine 
Kontaktstelle für die Behandlung von 
Ersuchen um Klarstellung und 
Rückmeldungen im Zusammenhang mit 
den von ihnen ausgestellten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ein. Eine Datenbank mit Informationen 
über die Kontaktstellen in den 
Mitgliedstaaten wird durch die 
Kommission öffentlich zugänglich 
gemacht.

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die 
Behörde oder die Behörden, die dafür 
zuständig sind,

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
einzelne Behörde, damit diese für die 
Umsetzung dieser Verordnung sorgt, 
sofern ihre verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen dies zulassen. Diese 
Behörde ist befugt,

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Entfernungsanordnungen nach 
Artikel 4 auszustellen;

(a) Entfernungsanordnungen nach 
Artikel 4 auszustellen, die, wenn sie von 
einer Verwaltungsbehörde ausgestellt 
wurden, von einer unabhängigen 
Justizbehörde überprüft werden müssen;

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) terroristische Inhalte zu erkennen, 
zu ermitteln und den 
Hostingdiensteanbietern nach Artikel 5 zu 
melden;

(b) potenzielle terroristische Inhalte zu 
erkennen, zu ermitteln und den 
Hostingdiensteanbietern nach Artikel 5 zu 
melden, während die Bewertung, ob sie 
der Definition von terroristischen 
Inhalten entsprechen, noch aussteht;

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Durchführung proaktiver 
Maßnahmen nach Artikel 6 zu 

(c) die Durchführung spezifischer 
Maßnahmen nach Artikel 6 sowie 
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überwachen; freiwilliger Maßnahmen im Sinne des 
Artikels 9 zu überwachen;

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die in Absatz 1 genannten 
zuständigen Behörden bis zum [sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] mit. Die Kommission 
veröffentlicht die Mitteilung und 
eventuelle Änderungen derselben im 
Amtsblatt der Europäischen Union.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die in Absatz 1 genannte 
zuständige Behörde bis zum [sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] mit. Die Kommission 
veröffentlicht die Mitteilung und 
eventuelle Änderungen derselben im 
Amtsblatt der Europäischen Union.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Verstößen der Hostingdiensteanbieter 
gegen die Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung zu verhängen sind, und treffen 
alle für die Anwendung der Sanktionen 
erforderlichen Maßnahmen. Diese 
Sanktionen beschränken sich auf Verstöße 
gegen die Verpflichtungen aus

1. Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
systematischen und anhaltenden 
Verstößen der Hostingdiensteanbieter oder 
ihrer Vertreter gegen die Verpflichtungen 
aus dieser Verordnung zu verhängen sind, 
und treffen alle für die Anwendung der 
Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. 
Diese Sanktionen beschränken sich auf 
Verstöße gegen die Verpflichtungen aus

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Artikel 3 Absatz 2 
(Nutzungsbedingungen von 

entfällt
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Hostingdiensteanbietern);

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Artikel 5 Absätze 5 und 6 (Prüfung 
von Meldungen und diesbezügliche 
Rückmeldungen);

(c) Artikel 5 Absatz 6 (Prüfung von 
Meldungen und diesbezügliche 
Rückmeldungen);

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Artikel 6 Absätze 2 und 4 (Berichte 
über proaktive Maßnahmen und 
Ergreifung von Maßnahmen aufgrund 
einer Entscheidung zur Auferlegung 
spezifischer proaktiver Maßnahmen);

(d) Artikel 6 Absatz 2 (Berichte über 
spezifische Maßnahmen);

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Artikel 9 (Schutzvorkehrungen in 
Bezug auf proaktive Maßnahmen);

(g) Artikel 9 (Schutzvorkehrungen in 
Bezug auf die Entfernung von Inhalten);

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) frühere Verstöße der haftbaren (c) frühere Verstöße der haftbaren 
juristischen Person, einer 
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juristischen Person; Tochtergesellschaft, einer nahe stehenden 
Person oder eines verbundenen 
Unternehmens;

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Finanzkraft der haftbaren 
juristischen Person;

(d) die Finanzkraft der haftbaren 
juristischen Person, einer 
Tochtergesellschaft, einer nahe stehenden 
Person oder eines verbundenen 
Unternehmens;

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die Bereitschaft des 
Hostingdiensteanbieters, mit den 
zuständigen Behörden 
zusammenzuarbeiten.

(e) die Bereitschaft des 
Hostingdiensteanbieters oder seiner 
Vertreter, mit den zuständigen Behörden 
zusammenzuarbeiten.

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) unbeabsichtigte Verzögerungen, 
insbesondere durch kleine und mittlere 
Unternehmen und Start-up-
Unternehmen.

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass bei einem systematischen Verstoß 
gegen die Verpflichtungen aus Artikel 4 
Absatz 2 finanzielle Sanktionen in Höhe 
von bis zu 4 % des weltweiten 
Jahresumsatzes des 
Hostingdiensteanbieters im 
vorangegangenen Geschäftsjahr verhängt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass bei einem systematischen Verstoß 
gegen die Verpflichtungen aus Artikel 4 
Absatz 2 finanzielle Sanktionen in Höhe 
von mindestens 1% und bis zu 4 % des 
weltweiten Jahresumsatzes des 
Hostingdiensteanbieters im 
vorangegangenen Geschäftsjahr verhängt 
werden.

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erheben von 
ihren zuständigen Behörden und den ihrer 
Gerichtsbarkeit unterstehenden 
Hostingdiensteanbietern Informationen 
über die Maßnahmen, die von diesen 
aufgrund dieser Verordnung ergriffen 
wurden, und übermitteln sie der 
Kommission spätestens bis zum [31. März] 
jeden Jahres. Diese Informationen 
umfassen:

1. Die Mitgliedstaaten erheben von 
ihren zuständigen Behörden und den ihrer 
Gerichtsbarkeit unterstehenden 
Hostingdiensteanbietern Informationen 
über die Maßnahmen, die von diesen 
aufgrund dieser Verordnung ergriffen 
wurden, und übermitteln sie der 
Kommission spätestens bis zum [31. März] 
jeden Jahres. Diese Informationen 
umfassen Strategien, 
Nutzungsbedingungen und 
Transparenzberichte der 
Hostingdiensteanbieter als Ergänzung zu:

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Informationen über die spezifischen 
proaktiven Maßnahmen nach Artikel 6, 
einschließlich des Umfangs der entfernten 
oder gesperrten terroristischen Inhalte und 
der zugehörigen Fristen;

(b) Informationen über die spezifischen 
Maßnahmen nach Artikel 4 und 6, 
einschließlich des Umfangs der entfernten 
oder gesperrten terroristischen Inhalte und 
der entsprechenden Informationen über 
die Anzahl der Fälle erfolgreicher 
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Erkennung, Ermittlung und 
Strafverfolgung terroristischer Straftaten;

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Frühestens [drei Jahre nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung] 
führt die Kommission eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen vor. 
Gegebenenfalls wird der Bericht um 
Legislativvorschläge ergänzt. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen.

Die Kommission führt eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und legt 
spätestens [drei Jahre nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung] 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen vor. 
In dem Bericht wird darüber hinaus auf 
die Auswirkungen dieser Verordnung auf 
die Meinungs- und Informationsfreiheit 
eingegangen. Gegebenenfalls wird der 
Bericht um Legislativvorschläge ergänzt. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen.

Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt ab dem [sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten].

Sie gilt ab dem [18 Monate nach ihrem 
Inkrafttreten].

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) …16 
muss der Empfänger der 

Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) …16 
muss der Empfänger der 
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Entfernungsanordnung terroristische 
Inhalte innerhalb einer Stunde nach 
Erhalt dieser Anordnung von der 
zuständigen Behörde entfernen oder den 
Zugang dazu sperren.

Entfernungsanordnung terroristische 
Inhalte innerhalb der von der zuständigen 
Behörde festgelegten Frist entfernen oder 
den Zugang dazu sperren.

__________________ __________________
16 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte (ABl. L ...).

16 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte (ABl. L ...).

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach Artikel 7 der Verordnung (EU) …17 
sind die Empfänger verpflichtet, die 
entfernten oder gesperrten Inhalte und 
zugehörigen Daten für einen Zeitraum von 
sechs Monaten oder auf Anordnung der 
zuständigen Behörden oder Gerichte für 
einen längeren Zeitraum aufzubewahren.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EU) …17 
sind die Empfänger verpflichtet, die 
entfernten oder gesperrten Inhalte und 
zugehörigen Daten für einen Zeitraum von 
sechs Monaten oder auf Anordnung der 
zuständigen Behörden, Gerichte oder der 
Inhalteanbieter für einen längeren 
Zeitraum aufzubewahren, um über die in 
Artikel 10 aufgeführten 
Beschwerdemechanismen eingereichte 
Beschwerden zu bearbeiten.

__________________ __________________
17 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte (ABl. L ...).

17 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte (ABl. L ...).

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt B – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

B Innerhalb einer Stunde zu 
entfernender oder zu sperrender Inhalt:

B Innerhalb der von der zuständigen 
Behörde festgelegten Frist zu entfernender 
oder zu sperrender Inhalt:
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Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine URL und alle weiteren Informationen, 
die die Identifizierung und die genaue 
Lokalisierung der gemeldeten Inhalte 
ermöglichen:

Eine URL und alle weiteren Informationen 
– darunter Screenshots, falls möglich –, 
die die Identifizierung und die genaue 
Lokalisierung der gemeldeten Inhalte 
ermöglichen:

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Angaben zu den Gründen, aus 
denen der Inhalt als terroristischer Inhalt 
angesehen wird (fakultativ): 

Zusätzliche Angaben zu den Gründen, aus 
denen der Inhalt nach nationalem Recht 
als terroristischer Inhalt angesehen wird, 
die Möglichkeiten, die Entscheidung 
anzufechten, einschließlich formaler 
Anforderungen, die Beschreibung der 
nächsten Schritte des Verfahrens und der 
damit verbundenen Fristen:

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt G – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Informationen über zuständige Stellen oder 
Gerichte, Fristen und Verfahren für die 
Anfechtung der Entfernungsanordnung:

Informationen über zuständige Stellen oder 
Gerichte, Fristen und Verfahren, 
einschließlich formaler Anforderungen, 
für die Anfechtung der 
Entfernungsanordnung:
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